
Landkreis Vorpommern-Rügen 
4. Wahlperiode 
 

  Seite 1 von 1 

Gremium  Zuständigkeit Sitzungstermin 

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 15.12.2025 

Änderungsantrag der Kreistagsfraktionen CDU+, BfS/FDP/VR+ zur Haushaltssatzung des 
Landkreises Vorpommern-Rügen 2026: "Bereitstellung einer Verpflegungspauschale für 
Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren an Lehrgängen des Landkreises 
Vorpommern-Rügen im Haushaltsjahr 2026" 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt, im Haushalt 2026 einen Ansatz für eine Verpflegungspauschale für 
Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren an Lehrgängen des Landkreises 

bereitzustellen.  

Die Verpflegungspauschale wird dem Kreisfeuerwehrverband (KFV) zur Verfügung gestellt und 
soll für Lehrgänge an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) sowie weiteren 
Ausbildungsstätten eingesetzt werden.  

Die Pauschale kann je nach Lehrgang entweder als Pauschalbetrag pro Lehrgang oder als 
pauschaler Zuschuss je Teilnehmertag gewährt werden (z.B. 1 € pro Ausbildungsstunde und 
Kamerad).  

Der KFV verwaltet die Mittel eigenverantwortlich und sorgt für eine angemessene Verpflegung 
und Getränkeversorgung während der Lehrgänge. 

Der Haushaltsansatz im Produkt 1260000.5242000 wird entsprechend von 7.000 Euro auf 28.000 
Euro erhöht. 

Begründung:  

Die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren leisten in 
Ausbildung und Einsatz einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger. Ihre Teilnahme an Lehrgängen erfolgt überwiegend in der Freizeit und erfordert oft 
ganztägiges Engagement. 

In zahlreichen Landkreisen und an Landesfeuerwehrschulen wird bereits eine kostenfreie 
Verpflegung oder Verpflegungspauschale gewährt, um den Dienst attraktiver zu gestalten und 
die ehrenamtliche Tätigkeit zu würdigen.  

Mit der Einführung einer Verpflegungspauschale setzt der Landkreis Vorpommern-Rügen ein 
Zeichen der Anerkennung für das Engagement seiner Feuerwehrangehörigen. Gleichzeitig wird 
die Durchführung der Lehrgänge organisatorisch erleichtert, da der Kreisfeuerwehrverband 
flexibel auf die jeweiligen Anforderungen der Ausbildung reagieren kann. 

Die Maßnahme stärkt die Motivation und bindet langfristig aktive Mitglieder in den Freiwilligen 
Feuerwehren – ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Brand- und Katastrophenschutzes im 
Landkreis. 

gez. Benjamin Heinke  gez. Gerd Scharmberg 
Fraktionsvorsitzender   Fraktionsvorsitzender  
Kreistagsfraktion CDU+  Kreistagsfraktion BfS/FDP/VR+ 

Antrag 
Einreicher:  

Kreistagsfraktionen CDU+, BfS/FDP/VR+  
Vorlagen  Nr.: 

A/4/0113 

Status: öffentlich 
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